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Einleitung

I. Problemstellung

Kern der Bestandsschutzproblematik bildet der notwendige Ausgleich zwi-
schen den privaten Bestandsinteressen auf der einen und den staatlichen Ein-
griffs- sowie Gestaltungsinteressen auf der anderen Seite.1 Im Umweltrecht, das
von dem Grundkonflikt zwischen Industrie und der sich stetig wandelnden Um-
welt geprägt ist,2 wird diese Spannungslage seit jeher besonders deutlich.3 Schien
sich hier infolge umfangreicher juristischer Diskussionen4 eine im Wesentlichen
gefestigte Bestandsschutzkonzeption herausgebildet zu haben, sind es in jüngerer
Zeit die Einflüsse des europäischen Umweltrechts, konkret die Vorgaben der Vo-
gelschutz-Richtlinie (VRL)5, der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)6 so-
wie der Umwelthaftungsrichtlinie (UH-RL)7, die das Augenmerk erneut auf die
Bestandsschutzthematik richten und die Frage nach einer möglichen Relativie-
rung des herkömmlichen Bestandsschutzverständnisses aufwerfen.

1 Vgl. Wickel, Bestandsschutz im Umweltrecht, 1996, S. 27; Kutschera, Bestands-
schutz im öffentlichen Recht, 1990, S. 11.

2 Friauf, WiVerw 1989, S. 121 (124 ff.); Sendler, UPR 1990, S. 41 (41).
3 Wickel, Bestandsschutz im Umweltrecht, 1996, S. 27.
4 Vgl. etwa Kutschera, Bestandsschutz im öffentlichen Recht, 1990; Wickel, Be-

standsschutz im Umweltrecht, 1996; Uschkereit, Der Bestandsschutz im Bau- und Im-
missionsschutzrecht, 2007; Sundermann, Der Bestandsschutz genehmigungsbedürftiger
Anlagen im Immissionsschutzrecht, 1985; Ossenbühl, Bestandsschutz und Nachrüstung
von Kernkraftwerken, 1994; zum Bestandsschutz im Immissionsschutzrecht ferner die
umfangreichen Literaturnachweise bei Hansmann, in: Festgabe 50 Jahre BVerwG,
2003, S. 935 (935), Fn. 3.

5 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 30.11.2009
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 2010 L 20 v. 26.01.2010, S. 7),
zuletzt geändert durch Art. 5 VO (EU) 2019/1010 zur Änderung mehrerer Rechtsakte
der Union mit Bezug zur Umwelt vom 05.06.2019 (ABl. Nr. L 170S. 115), im Folgen-
den bezeichnet als Vogelschutzrichtlinie oder VRL.

6 Richtlinie 92/43/EWG des Rates v. 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 v. 22.07.1992, S. 7),
zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndL 2013/17/EU v. 13.05.2013 (ABl. Nr. L 158, S. 193),
im Folgenden bezeichnet als FFH-Richtlinie oder FFH-RL.

7 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 21.04.2004
über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143
v. 30.04.2004, S. 56), zuletzt geändert durch Art. 38 Abs. 1 ÄndRL 2013/30/EU v.
12.06.2013 (ABl. L 178 v. 28.06.2013, S. 66), im Folgenden bezeichnet als Umwelthaf-
tungsrichtlinie oder UH-RL.



Vogelschutz- und FFH-Richtlinie enthalten zentrale Vorgaben für den europäi-
schen Arten- und Habitatschutz. Die in diesen Richtlinien enthaltenen gebietsbe-
zogenen Regelungen zielen darauf ab, durch die Errichtung eines europaweiten
Netzes von FFH- und Vogelschutzgebieten – dem sogenannten Natura 2000-
Netz – einen Beitrag zu dem Erhalt gefährdeter wildlebender Pflanzen- und Tier-
arten sowie ihrer natürlichen Lebensräume zu leisten. Ergänzt wird dieser
gebietsbezogene Naturschutz durch das Schutzinstrumentarium des EU-Arten-
schutzrechts, dessen flächendeckende, gebietsunabhängige Vorschriften dem
Schutz wild lebender Vogelarten sowie bestimmter Tier- und Pflanzenarten die-
nen. Mit den Zielen des Natura 2000-Gebietsschutzes sowie den Vorschriften des
EU-Artenschutzrechts weisen Industrieanlagen und Infrastrukturvorhaben auf-
grund ihrer weitreichenden Auswirkungen ein erhebliches Konfliktpotential auf.
Zerschneidet der Bau einer Verkehrsinfrastruktur ein Natura 2000-Gebiet, ist
mögliche Folge hiervon, dass wandernde, flugunfähige und bodenbewohnende
Arten Teillebensräume nicht mehr besiedeln können. Der Schadstoffeintrag
durch verkehrsbedingte Immissionen in die Umgebung der Straße kann die be-
troffenen Lebensräume und Habitate innerhalb eines Natura 2000-Gebiets beein-
trächtigen. Ein besonders anschauliches und praxisrelevantes Beispiel bildet
schließlich der Betrieb von Windenergieanlagen, bei dem es zu Kollisionen zwi-
schen den Rotorblättern und Vögeln kommen kann, die für letztere meist tödlich
enden. Um derartigen Konflikten bei der Vorhabenrealisierung bereits im Vorfeld
zu begegnen, bilden die Bestimmungen des EU-Arten- und Habitatschutzrechts
bereits einen elementaren Prüfungspunkt innerhalb der Vorhabenzulassungs- und
Genehmigungsverfahren. In ihrer Funktion als Zulassungsvoraussetzung haben
die Vorgaben des EU-Arten- und Habitatschutzrechts durch die unionsrechtliche
sowie nationale Rechtsprechung und Literatur eine umfangreiche und detaillierte
Konkretisierung erfahren, die – abgesehen von einzelnen Aspekten – mittlerweile
eine gesicherte Grundlage für Projektträger und Genehmigungsbehörden bildet.8

Hinsichtlich des Umgangs mit dem europäischen Arten- und Habitatschutzrecht
im Vollzug einer Zulassungsentscheidung bestehen demgegenüber aktuell noch
erhebliche Rechtsunsicherheiten. Bestandsschutzrelevante Fragen sind insbeson-
dere dann aufgeworfen, wenn sich nachträglich geschützte Tierarten im Umfeld
einer zugelassenen und bereits in Betrieb genommenen Anlage ansiedeln oder
sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die projektbezogenen Auswirkun-
gen auf ein Natura 2000-Gebiet ergeben: Bleibt das europäische Arten- und Ha-
bitatschutzrecht hier ungeachtet seiner Prüfung im Zulassungsverfahren weiterhin
von Relevanz? Inwieweit drohen dem Anlagenbetreiber im Konfliktfall nachträg-
liche Beschränkungen des zugelassenen Bestands? Ist er möglicherweise sogar
verpflichtet, die ihm zugelassene Tätigkeit von sich aus einzustellen, um nach-
träglichen naturschutzrechtlichen Konflikten Rechnung zu tragen?
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8 Siehe hierzu unter 2. Teil, A. II. und III.



Die erhebliche Praxisrelevanz, die der Frage nach den Auswirkungen des euro-
päischen Umweltrechts auf den Bestandsschutz zukommt, verdeutlichen für den
Bereich des besonderen Artenschutzrechts bereits zahlreiche Fälle, in denen die
nationalen Gerichte in den letzten Jahren mit der Anordnung nachträglicher Be-
triebseinschränkungen von Windenergieanlagen zum Schutz streng geschützter
Vogelarten befasst waren.9 Die besondere Komplexität der Frage nach den Ein-
flüssen des europäischen Arten- und Habitatschutzrechts auf den Bestandschutz
von Vorhabenträgern und Anlagenbetreibern resultiert dabei aus dem Zusammen-
treffen verschiedenster Belange, die es miteinander in Einklang zu bringen gilt.
Im Beispielsfall der Windenergieanlagen besteht im Falle nachträglich auftreten-
der Kollisionen letztlich ein bereits umweltschutzinterner Zielkonflikt.10 Denn
nicht nur der Anlagenbetrieb, sondern auch der Klimawandel, zu deren Bekämp-
fung die Umstellung auf Erneuerbare Energien einen erheblichen, wenn nicht gar
unabdingbaren Beitrag leistet, stellt eine ernsthafte Bedrohung für das langfris-
tige Überleben vieler Tier- und Pflanzenarten dar.11 Auf den bereits für sich ge-
nommen komplexen Grundkonflikt zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichen
Interessen trifft im Bereich des EU-Artenschutzrechts sowie des Natura 2000-Ge-
bietsschutzes im Übrigen das Gebot einer möglichst effektiven Verwirklichung
der Unionsinteressen. Insbesondere mit Blick auf das Natura 2000-Schutzregime
ist es der Europäische Gerichtshof, der mit seiner recht extensiven Auslegung der
gegenüber diesen Gebieten bestehenden allgemeinen Schutzverpflichtung der
Mitgliedstaaten12 die Frage nach unionsrechtlich gebotenen Beschränkungen des
Bestandschutzes aufwirft.13

Anlass, das herkömmliche Bestandsschutzverständnis zu überdenken, gibt ne-
ben FFH- und Vogelschutzrichtlinie schließlich auch die Umwelthaftungsricht-
linie, deren Vorgaben im Wesentlichen durch das Umweltschadensgesetz
(USchadG)14 in das nationale Recht umgesetzt wurden. Unbesehen ihrer poten-
ziell irreführenden Bezeichnung hat die Umwelthaftungsrichtlinie keine zivil-
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9 Vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 25.07.2011 – 4 ME 175/11, NuR 2011, 891 ff.;
OVG Magdeburg, Urt. v. 13.03.2014 – 2 L 215/11, juris; VG Oldenburg, Urt. v. 06.12.
2017 – 5 A 2869/17, juris; Urt. v. 07.07.2011 – 5 B 1433/11, juris; Beschl. v. 10.06.
2011 – 5 B 1246/11, NuR 2011, 742 ff.; VG Augsburg, Urt. v. 01.12.2016 – Au 2
K 16.644, NuR 2017, 429 ff.; VG Minden, Beschl. v. 08.08.2016 – 1 L 1155/16, juris.

10 Germelmann, EnWZ 2013, 488 (490).
11 Vgl. Schlacke/Krohn, in: Schlacke, GK-BNatSchG, Einl. Rn. 5.
12 EuGH, Urt. v. 07.09.2004, Rs. C-127/02 (Herzmuschelfischerei), ECLI:EU:C:

2004:482; Urt. v. 14.01.2010, Rs. C-226/08 (Papenburg), ECLI:EU:C:2010:10; Urt. v.
24.11.2011, Rs. C-404/09 (Alto Sil), ECLI:EU:C:2011:768; Urt. v. 14.01.2016, Rs. C-
399/14 (Waldschlößchenbrücke), ECLI:EU:C:2016:10.

13 Vgl. Beier, NVwZ 2016 575 (580); Fielenbach, jurisPR-UmwR 2/2016 Anm. 1;
Weuthen, NVwZ 2016, 1361 ff.; Stüer, DVBl 2010, 245 (246).

14 Umweltschadensgesetz vom 10.05.2007 (BGBl. I S. 666), das zuletzt durch Art. 4
des Gesetzes vom 04.08.2016 (BGBl. I S. 1972) geändert worden ist (USchadG).


